
BRANDSCHUTZORDNUNG 

1. Verhalten im Brandfall 

1.1. Alarmknopf in den Gängen betätigen, Auslösung des Feueralarms durch die Alarmanlage im Schulbüro (akustischer Warnton und  

Blitzleuchten). 

1.2. Im Hauptgebäude gibt es 12 Alarmknöpfe: im EG an beiden Haupteingängen Schulhof und Dänenkamp und am Nebeneingang Küche, 

jeweils an den Ausgängen der Treppenhäuser und an den Notausgangstüren von Chemie-, Physik- und Biologieraum. In den beiden 

Obergeschossen befindet sich jeweils ein Handauslöser vor den Türen zu den Treppenhäusern. 

2. Verlassen der Klassenräume 

2.1. Die Klassen verlassen zügig die Unterrichtsräume (nicht laufen). Der Lehrer bestimmt nach Sachlage den Fluchtweg. Gehandicapten 

Personen ist Hilfestellung zu leisten (der Aufzug darf im Brandfall nicht benutzt werden). Im 1. und 2. Obergeschoss soll in der Regel 

den grünen Pfeilen gefolgt werden. Aus den naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen, Bücherei 38 und Lernzentrum EG 37 führen 

Notausgänge direkt ins Freie; im Erdgeschoss die Hauptausgänge zum Dänenkamp und zum Schulhof sowie je ein Notausgang zum 

Dänenkamp und zum Schulhof. Fluchtweg für Personen im Lehrerzimmer ist der Lehrerausgang. 

2.2. Büchertaschen und Jacken werden bei Alarm nicht mitgenommen. 

2.3. Vor dem Verlassen der Klassenräume sind die Fenster zu schließen. Der Lehrer überzeugt sich davon, dass niemand zurück geblie-

ben ist, verlässt als Letzter mit dem Klassenbuch die Klasse und schließt die Tür. 

2.4. Es ist darauf zu achten, dass die Klasse in voller Ordnung bleibt und ohne Panik zum Sammelplatz auf den Tartanplatz geht. Hier 

werden Klasse, Vollzähligkeit und besondere Vorkommnisse an die Schulleitung gemeldet. Melder: der Lehrer oder der Klassen-

sprecher. 

2.5. Bei deutlich sichtbarer Rauchentwicklung sind die Rauchabzüge durch Betätigung der Handtaster zu öffnen. Taster für die Multifunk-

tionshalle / Mensa befinden sich an den beiden Haupteingängen Schulhof und Dänenkamp. Taster für die Treppenhäuser befinden sich 

im EG und 2. OG jeweils hinter den Türen in den Treppenhäusern. Um die Zuluft zu gewährleisten, sind die Türen, die in den Treppen-

häusern ins Freie führen, durch Arretierung offen zu halten. Die Rauchabzüge sollen nach einer Entrauchung nach Freigabe durch die 

Feuerwehr zum Schutz gegen Regen wieder geschlossen werden. 

3. Brandbekämpfung 

3.1. Die Rettung von Leben und Gesundheit hat Vorrang vor der Brandbekämpfung. 

3.2. Möglichkeiten dazu sind gegeben durch normale Feuerlöscher, die nicht auf Elektrizität führende Leitungen und Gegenstände ge-

richtet werden dürfen, CO2-Löscher, Löschdecken und Fettbrandlöscher. 

3.3. Normale Feuerlöscher befinden sich in allen Gängen und Fluren, in Treppenhäusern sowie in den Umkleideräumen der Sporthal-

le. 

3.4. CO2-Löscher gibt es im Sekretariat, im Chemieraum, im Physikraum, im Lagerraum Werken, in den Lernzentren, in der Lüftungszentra-

le und in der Brandmeldezentrale / Elektro-Hauptverteilung (ehemaliger Verkaufsraum der Milchmütter). 

3.5. Löschdecken gibt es im Chemie-Raum, Physik-Raum, Bio-Raum, Werk-R. (032) und in der Mensa-Ausgabe. 

3.6. Ein Fettbrandlöscher befindet sich in der Mensaküche. 

4. Brandverhütung 

4.1. Alle am Detlefsengymnasium Beschäftigten haben durch ihr Verhalten dazu beizutragen, Schadensfeuer zu verhindern. Dazu gehören: 

4.2. Die Beachtung der Hausordnung hinsichtlich des Rauchverbotes. 

4.3. Das Melden von schadhaften Stellen an elektrischen Leitungen und Geräten an den Hausmeister. 

4.4. Das Sich-Vertrautmachen mit Alarm- und Feuerlöscheinrichtungen. 

4.5. Das unbedingte Freihalten der Rettungswege von Gegenständen. 

4.6. Das Ausschmücken der Mensa ausschließlich mit schwer entflammbaren Materialien. Natürlicher Pflanzenschmuck darf nur benutzt 

werden, solange er frisch ist. Die Deko muss unmittelbar an Wänden, Decken oder Ausstattungen befestigt werden. Frei im Raum hän-

gende Ausschmückungen sind nur in einem Abstand von mindestens 2,50 m vom Fußboden zulässig. Brennbares Material muss von 

Scheinwerfern, Heizstrahlern und ähnlichen Zündquellen so weit entfernt sein, dass kein Entzünden stattfinden kann. 

5. Nutzung als Versammlungsstätte 

5.1. Bei Veranstaltungen mit maximaler Personenzahl ist die gleichzeitige Unterrichtsraumnutzung auszuschließen. Die maximal zulässige 

Personenzahl beträgt 1400 Personen. 

 

Glückstadt, im August 2021    gez. Senftleben (Schulleiterin) 


